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Fornerod im Ramm der Commissîon über den'
Beschluß welcher bei Geldanleihunaen gegen Unterpfand
m ganz Helvetien allen helvetischen Bürgern gleiche
Rechte einräumt, räth zur Annahme; er hätte einzig
gewünscht, daß die gleiche Bestimmung sich auch, auf
die uuhypothecirten Schulden ausdehnen würde.

Frossard spricht in gleichem Sinne; er wchnscht
auch, der grosse Räch möchte sich mit Aufhebung eines
bestehenden Berner Gesetzes, das Fremden, Geld er in die-
sem Kanton gegen Gütcrvcrschrcibungen emzuleiheu
verbietet, beschäftigen. Man bemerkt ihm, daß das
Eejez bereits aukgeh bcn ist.

Devevey findet den Beschluß mangelhaft; durch
den i, 2, z. Art. enthalt der fremde Gläubiger gleiche
Eoucursrechte mir den helvetische»; der z. Art. sollte
dieß auf Lander einschränken, wo der Schweizer das
nämliche Gegenrecht genießt. F orn erod erwiedert,
ü! Frankreich, Cisalpiuien und de.n ineisten andern
Zandern, geniesse» die Schweizer Bü.cger bereits gleiches
Eoucursre ht; in Zander wo diese / nicht der Fall ist,
wird der Hcwetier auch nicht leicht sein Geld leihen.
Schwaller findet, der Beschluß fliesse ganz noth-
wendig aus der Constitution und den ersten Grund-
satzcn der Gerechtigkeit.

Der Beschluß wird angencnnmen.
Der Commissionolbericht über die Feier des 12.

Aprils im Innern des Senats, wird verlesen.
Lang verlangt artikelweife Behandlung. Meyer

»on Arau ist gleicher Meinung. Dolder glaubt die
gegenwärtigen Zeitumstande seyen zu wichtig um sich

mit einer weitläufigen Discussion über ein Ceremonicll
zu beschäftigen; er verlangt Tagesordnung über Langs
Antrag.

Fornêrod fragt, ob für Vokalstimmen und
Lieder gesorgt seye, die nach dem Rapport crfodert
werden. D o ld er erklärt, daß es den Saalinspckto-
ren nicht schwer fallen werde, den V. Fornerod in
Zlüksicht der Musik zu befriedigen.

Die Discussion wird unterbrochen, um einen Be-
schluß anzuhören der das Direktorium begwältigt, auf
Sie Art die es für die beste halten wird, zur Crnew
mlng der Offiziere des Generalstabs des helvetischen
Elitencorps zu schreiten und ihre Besoldung vorlaufig
zu bestimmen. Gchwaller: Bereits sind durch ein
Gesez, die Personen aus denen der Generalstab beste-

hcn soll, bestimmt; auch wird das Direktorium bei
ben Be oldungea gewiß ökonomischer verfahren als der
grosse Raih bei seinem ersten Vorschlag. Er stkinmt
sogleich zur Annahme.

Laflechere sieht das Verhältniß zwischen dem
Besoldungsbcschluß und der Ernennung der Officiers
nicht; auch begreift er nicht, warum nun dergrosseRaih'
diese Ernennung, die dem Direktorium schon durch
die Constitution zukommt, bewilligt; der 2. Art. der
das Direktorium begwältigt, provisorisch die Vcsol-

' düngen zu bestimmen, entspricht übrigens seine» Wü«e
schen; er will also den Beschluß annehmen.

Murer verlangt, daß dem Direktorium zugleich
der Bericht der Commission die in geheimer Sitzung
einen vom grossen Rarh entworfnen Besolduugsetat
verworfen und eigne Vorschlage gemacht hatte, über-
sandt werde.

Fornerod unterstüzt diesen Antrag.
Der Beschluß und Murets Antrag werden ange-

nommen.
Dolder verlangt von neuem, daß keine Dis-

cussion über die Feier des 12. Aprils izt eröffnet
werde; er tragt auf Vertagung derselben an, wenn
man den Vorschlag nicht etwa ohne Discussion annehmen
will. Kubli will auf der Stelle annehmen. Frost
sard spricht gegen einige Artikel des Gesetzes vom
8. März über die Feier dieses Festes — besonders gegen
die Einladung des diplomatischen Corps; er wünscht
am Ende nur schriftliche Einladung.

Uster^bemerkt, daß über die von Frossard ange-
griffiien Bestimmungen eines schon vorhandenen Gc--
fttzes nun nicht mehr k.u ie eingetreten werden, und
verlangt daß die Vertagung ins Srimmenmehr gcsezt
werde.

Laflechere widersezt sich diesem Verlangen.
Schwaller vertheidigt die Vertagung.

Die Vertagung wird beschloßen.

(Die Fortsetzung folgt.) ss

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Lnzern.

Sechszehnte Sitzung, 25. März.
Präsident: Rahn.

Vogel liest den Entwurf zu einem Bundesstss
für die helvetische Republik vor, das durch adge-

.ordnete Männer, Frauen, Kreisen, Jünglinge und
Mädchen aller Distrikte der Republik, im Hauptor/e
deneibeu gefeiert und

^
dazu ein Amphitheater für

20,000 Auscha-rer zugerüstet w-rden sollte.
Fischer findet, Vogels Phantasie zeige sich in

diesem Plane sehr fruchtbar; ob er anwendbar und
ausführlich, wäre freilich eine andere Frage: man
könnte ihn allenfalls an den Minister des Innern in
Frankreich, oder in die elysäischen Felder verwc s n.
— Wenn wir Interesse für öffentliche Feste hervor-
bringen wollend so wird das am besten durch wohl»
thätige A stalten geschehen können, womit wir dies, st

>beo verherrlichen; wir können dadurch dem Tag selbst

ein neues und bleibendes Interesse geben; so könnte
unsere Gesellschaft am komm nden i2 en Ap.il
einen ihrer g'.mànátzigcn Plan« der Au f h?



28Z

rung uäker bringen. Er verlangt ftei dieser

Gelegenheit Berichterstattung über den Fond der Ge
se lisch aft.

Escher will den Plan des Festes nicht in die
elysaischeu Felder verweisen; er möchte lieber durch
die 20,000 Zuschauer auf einer ganz andern Ebne als
nahe bei der Hauptstadt, nemlich an de» Gränzen
H-lvttiens, auf wirksamere Act Bruderschaft und Ei.
n-gkeit der Schweiz feuern lassen; — die Mädchen
und die alten Mütterchen und die wcissen Stäbe
könnten dann faetlich dabei nicht dienen; die von
Bogei gepriesene Zerstörung des Kantonsgeistcs könnte

er am wenigsten in dem Lorschlage finden, die Ab
geordneten fides Kantons zu einer eigiien Abtheilung
zu bilden und jedem einen eignen Altar zu geben.

Koch v, L z. erkennt die edle Absicht des phan-
tastereichcn P-odukts und will ehrenvolle Meldung
desselben im Pcoio'olle thun lassen.

Mohr weint, da Vogel so viele Verfügungen
zu diesem Fest von den Geldgebern verlangt, so

sollte er fich mit diesen abfinden; und da er Schwie-
rigkclt finden könnte von ihnen angehöre zu werden,
so bleibe nur der Druk der Abhandlung übrig, zu
dem er rathen wolle, vorbehalten daß es nicht auf
Kosten der Gesellschaft geschehe.

Die Gesellschaft in Zürich zeigt die^Gründe an,
warum fie keine AufmuuterungSkassc für die igooo
Mann errichten, wobl aber stets jede edle valerian?
dische Kriegs, oder Friedensthat bekannt j» machen
und auf achter Republikaner würdige Art zu belohnen
trachten wird. Sie hält eine Kasse für die lZoco
Mann ausschließlich, für unzwckiiiässig, weil das Ba
»erlaub allen ftinen Vertheidigern Achtung und Dank
schuldig ft»; verlaumdcrische Gerüchte über dieses
Korps waren ihr bisdahin unbekannt, und sie glaubt,
leicht könnten eben durch solche Kassn, dergleichen v«rs
anlaßt werden; endlich könnte auch bloße Kegünsti-
gnng der Werbung für dieses Korps kein Gegenstand
für die Bemühungen der Gesellschaft ftyn.

Mohr bemerkt, die Zürcher Gesellschaft scheine
den Zwck unsrer Kasse in falschein Lichte? be,

trachtet zu habe» : es ist nicht um Taxation und Be-
Ivhnung von Tapferkett und Heldenthaten unrer den
I8000 Mann zu thun, sondern um Aufmunterung
und Unterstützung; wir haben nirgends gesagt, daß
wir mit baarer Münze belohnen werden. — Vera»
lasung und nächste Aufforderung zu unserer Anstalt
giebt uns Wmkelried bei Sempach — wo seine lezten
Worte waren: „Ich bahne Euch den Weg zum Sieg,
aber seyd eingedenk meines Weibes und meiner Km,
der." — Eingedenk der Weiber und der Kmder unsrer
Vertheidiger, dies ist's, was auch wir ftyn wollen.
Der Grund, warum wir unsre Kasse auf die 18000
Mann einschränke», besteht darin, weil unsere Naüo
nafthre n»d Nationalindcpcndenz vielleicht grossen,
theils davon abhängt, baß die i8-zo-> Mgn« bald «uf-

gestellt werben. Er verlangt daß die Gesellschaft von
Zürich von unsern Beweggründen bei Errichtung der
Kasse, unterrichtet, und sie jn Behcrzigung derselben
eingeladen werde.

Weber spricht in gleichem Sinne; wenn die
Sorge für die Vaterlandsvcrkheibiger und ihre Fas
milien Pflicht der Regierung ist so hat diese doch
nicht immer die Mittel in Handen, um alle Schulden
des Vaterlands abzutragen.

Mohrs Antrag wird beschloss «.
Weber giebt von den in lezter Woche eing«

ganqnen Beiträgen zur Kasse der iZooo, Nachricht.
Ausser dem Ehcpfenmna einer helveiischen Bürgerin
belaufen fle sich auf 92 F anten.

Ueber den Anbau der Runkelrübe.
Aus den öffentlichen Zeitungen ist die so merk-

würdige Nachricht eingelaufen, der berühmte Chymist
Achard in Berlin habe die so köstliche Entdeckung
gemacht, daß aus der Runkelrübe eine solche
Menge Zucker zu erhalten sey, daß er sich getraue,
das Königreich Preussen mit Zucker zu versehen, wenn
ihm der König dazu hinlänglich Land einräume; er
habe ihm auch einen Zuckerhut eines solchen aus dies
se» Rüben bereiteten Zuckers präsentirt. —

Ueberflüssig würde es seyn, die ausserordentlichen
Folgen dieser Entdeckung hier aufzustellen; es sey mir
nur erlaubt, zu bemerken, daß schon vor einigen Iah,
ren eine Abhandlung in französischer Sprache erîchies
nen ist, worin gezeigt wird, daß diese Pflanze gehss
rig behandelt, eines der besten Viehfutter abgebe;
nicht nur liefert das Kraut den ganzen Sommer Hins
durch eine, allem Vieh, ja selbst dem Menschen anges
nehme Nahrung, sondern die Wurzel, die 2 bis i»
Pfund, ja nach Krause und andern Autoren 18 Pfund
schwer wird, giebt im Herbst eine reife Erndte des
lchmakhastesten und gesündesten, zum Fettmachen des
Hornviehs un> der Schweine dienlichsten Futters,
welches alles Vieh aller andern Nahrung vorziehet.

Diese Pflanze ist aber unsern Landwirthcn unter
obiger Benennung nicht bekannt, auch in den mehrsten
Büchern über die Landökonomie nicht zu finden. —
Es ist die lîvla vulAnriZ lchnn. var. ct V. 0. Sie wird
Dikrüben, Turnips, racine cl'abonilancs gcnennt,
und hat viel Aehnlichkeit mit dem rothen Rettich,
rothe Rah nen, von welchen es eine Varietät ist,
und die auch Mangoldwur;, Lene-rave, bayrische
Ruben, Beißruben gencnnt wird.

Diese Pflanze wird im Frühjahr aus dem Saamen
in einem guten Gartenbett angezogen, hernach ins
freye Land in einen leichten, wohlgebauten Boden
verftzt; die Pflanzchen müssen Linicmveis und nicht
zu nahe aneinander, am besten 14, 18 Zoll weit ges
sezt werden, damit sie einander im Wachsthum nicht
hinderlich seyen, und man sich leicht ohne sie zu des

schädigt», ihnen nähern könne; fallt trokne Witterung
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